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Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts (Haupt-
satzung) 
vom 12.05.2026 

 
Soweit in dieser Satzung das generische Maskulinum verwendet wird, schließt dies stets 
auch die weibliche und die andersgeschlechtliche Form gleichberechtigt ein. 
 
Die Gemeinde Rudelzhausen erlässt aufgrund der Art.20 a Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2, 23, 32, 
33, 34 Abs. 2 und 4, 35 Abs. 1 Satz 2, 40, 41, 88 und 103 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Bayern (GO), in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 
796, 797, BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2025 
(GVBl. S. 637) geändert worden ist, folgende Satzung: 
 

§ 1 
Zusammensetzung des Gemeinderats 

 
Der Gemeinderat besteht aus dem ersten Bürgermeister (§ 4) und 16 ehrenamtlichen Mit-
gliedern. 
 
 

§ 2 
Ausschüsse 

 
(1) Der Gemeinderat bestellt zur Mitwirkung bei der Erledigung seiner Aufgaben einen stän-
digen Rechnungsprüfungsausschuss, bestehend aus sechs ehrenamtlichen Gemeinderats-
mitgliedern. 
 
(2) Den Vorsitz im Rechnungsprüfungsausschuss führt ein vom Gemeinderat bestimmtes 
Ausschussmitglied. 
 
(3) Das Aufgabengebiet und das Nähere zum Rechnungsprüfungsausschuss ergeben sich 
aus der Geschäftsordnung, soweit nicht gesetzliche Bestimmungen bestehen. 
 
 

§ 3 
Tätigkeit der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder; 

Entschädigung 
 
(1) 1Die Tätigkeit der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erstreckt sich auf die Mitwir-
kung bei den Beratungen und Entscheidungen des Gemeinderats und seiner Ausschüsse. 
2Außerdem können einzelnen Mitgliedern besondere Verwaltungs- und Überwachungsbe-
fugnisse nach näherer Vorschrift der Geschäftsordnung übertragen werden.  
 
(2) Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erhalten für ihre Tätigkeit als Entschädigung 
ein Sitzungsgeld von je 30 € für die notwendige Teilnahme an Sitzungen des Gemeinderats 
oder eines Ausschusses.  
 
(3) 1Gemeinderatsmitglieder, die Arbeitnehmer sind, haben außerdem Anspruch auf Ersatz 
des ihnen aufgrund der notwendigen Teilnahme an Sitzungen entstandenen nachgewiese-
nen Verdienstausfalls. 2Selbstständig Tätige erhalten eine Pauschalentschädigung von 25 € 
je volle Stunde für den Verdienstausfall, der durch Zeitversäumnis ihrer beruflichen Tätigkeit 
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entstanden ist. 3Sonstige Gemeinderatsmitglieder, denen im beruflichen oder häuslichen Be-
reich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch das Nachholen versäumter Arbeit oder 
die Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, erhalten eine Pauschalent-
schädigung von 25 € je volle Stunde. 4Nachgewiesene Kosten für eine notwendige Betreu-
ung von im Haushalt der ehrenamtlich tätigen Gemeinderatsmitglieder lebenden 
 
a) Kindern, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
b) Kindern mit Behinderung, die auf Hilfe angewiesen sind, oder 
c) Angehörigen im Sinne des Art. 20 Abs. 5 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz 

(BayVwVfG) mit festgestelltem Pflegegrad nach § 15 Abs. 1 Satz 1 des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch (SGB XI) 

 
werden bis zu einem Höchstbetrag von 10 € für jede volle Stunde der Sitzungsdauer ersetzt; 
für Personen, denen eine Entschädigung nach Satz 3 zusteht, gilt dies nur, soweit die erstat-
tungsfähigen Betreuungskosten diese Entschädigung übersteigen. 5Die Ersatzleistungen 
nach diesem Absatz werden nur auf Antrag gewährt.  
 
(4) Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erhalten für auswärtige Tätigkeit Reisekos-
ten und Tagegelder nach den Bestimmungen des Bayerischen Reisekostengesetzes. 
 
(5) 1Gemeinderatsmitglieder, die die Aufgaben eines Referenten übernehmen, erhalten eine 
Pauschalentschädigung von 100 € pro Jahr, gerechnet ab dem Beginn des Monats, in wel-
chem dem Gemeinderatsmitglied der Referentenposten übertragen wird. 2Beginnt oder endet 
das Referentenamt im Laufe eines Jahres, erhält das Gemeinderatsmitglied für jeden vollen 
Monat des Referentenamts ein Zwölftel der Pauschalentschädigung nach Satz 1. 
 
 

§ 4 
Erster Bürgermeister 

 
Der erste Bürgermeister ist Beamter auf Zeit. 
 
 

§ 5 
Weitere Bürgermeister 

 
1Der zweite Bürgermeister ist Ehrenbeamter. 2Der dritte Bürgermeister ist Ehrenbeamter. 
 
 

§ 6 
Inkrafttreten 

 
1Diese Satzung tritt am 11.05.2026 in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die Satzung zur Regelung von 
Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts vom 14.05.2020, geändert durch Satzung 
vom 16.04.2024, außer Kraft. 
 
 
Rudelzhausen, 12.05.2026 
 
gez. 
 
Michael Krumbucher 
Erster Bürgermeister 
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BEKANNTMACHUNG 
 
über  

- den Neuerlass der Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Ge-
meindeverfassungsrechts (Hauptsatzung) vom 12.05.2026 

- den Erlass der Geschäftsordnung für den Gemeinderat der Gemeinde 
Rudelzhausen vom 12.05.2026 

 

 
Der Gemeinderat der Gemeinde Rudelzhausen beschloss am 11.05.2026 den Erlass der vor-
genannten Satzung und der Geschäftsordnung. Die Satzung zur Regelung von Fragen des 
örtlichen Gemeindeverfassungs-rechts (Hauptsatzung) vom 12.05.2026 tritt am 11.05.2026 in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfas-
sungsrechts vom 14.05.2020, geändert durch Satzung vom 16.04.2024, außer Kraft. Die Ge-
schäftsordnung vom 12.05.2026 tritt mit Wirkung vom 11.05.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Geschäftsordnung vom 11.05.2020, geändert am 23.06.2022, außer Kraft. 
 
Die Satzung und die Geschäftsordnung liegen während der allgemeinen Öffnungszeiten (Mon-
tag bis Freitag von 08:00 – 12:00 Uhr und Montag bis Mittwoch von 13:00 – 16:00 Uhr) nach 
vorheriger Terminvereinbarung barrierefrei im Rathaus der Gemeinde Rudelzhausen, Kirch-
platz 10, 84104 Rudelzhausen, Zimmer-Nr. OG 02, zur Einsicht auf. Außerdem können sie auf 
der Gemeindehomepage unter https://www.gemeinde-rudelzhausen.de/Ortsrecht.n33.html 
eingesehen werden. 
 
 
 
 
 
gez. 
………………………… 
Michael Krumbucher 
Erster Bürgermeister 

Aushang dieser Bekanntmachung an den Gemeindetafeln 
Rudelzhausen, Tegernbach, Hebrontshausen und Notzen-
hausen sowie gleichzeitige Internetveröffentlichung unter 
https://www.gemeinde-rudelzhausen.de/Aktuelles.n7.html.  
Beginn: 12.05.2026 
Ende: 31.05.2026 
Unterschrift für Aushang/Veröffentlichung: 

……………………………………………….. 
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